
Bekanntmachung gemäß § 2 Absatz 1 
Baugesetzbuch 

Der Stadtdirektor in Vertretung für den Ober-
bürgermeister und ein Mitglied des Rates der
Stadt haben per Dringlichkeitsbeschluss am
11.04.2017 folgenden Beschluss gefasst:

Für den Teilbereich an der Münchener Straße und
Lindauer Straße ist ein Bebauungsplan im Sinne
des § 30 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) aufzustellen.

Das Verfahren wird unter der Bezeichnung Be-
bauungsplan Nr. 578 1. Änderung -Buchholz-
durchgeführt.

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungs-
planes soll nach § 13 (1) BauGB („vereinfachtes
Verfahren“) durchgeführt werden. Gemäß § 13
Abs. 2 BauGB wird von der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1
und der Unterrichtung der Einwohnerinnen und
Einwohner nach § 23 Gemeindeordnung Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) abgesehen.

Duisburg, den 18. April 2017 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann 

Auskunft erteilt:
Frau Jansen 
Tel.-Nr.: 0203 283-7479
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Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Der an Herrn Dzintars Veigulis, zuletzt wohnhaft
Beethovenstr. 97, 46487 Wesel gerichtete Buß-
geldbescheid vom 03.04.2017, Aktenzeichen
222002661105 SB 113, wird gemäß §§ 1 und
10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungs-
gesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. 
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verordnung
über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO) vom
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der jeweils 
geltenden Fassung durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim Bürger- 
und Ordnungsamt, Von-der-Mark-Str. 36 
(DU-Meiderich), 47049 Duisburg, Zimmer 405,
am Mo., Mi., Do. 8-12 und 14-16 Uhr, sowie 
Di. und Fr. 8-12 Uhr zur Abholung bereit. Es gilt
zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung als
zugestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung
Fristen in Gang gesetzt werden können, nach
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Duisburg, den 3. April 2017 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Schubert

Auskunft erteilt: 
Frau Wölke 
Tel.-Nr.: 0203 283-4046
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Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Der an Herrn Resul Sen, zuletzt wohnhaft 
Weseler Str. 97, 47169 Duisburg, gerichte-
te Bußgeldbescheid vom 07.11.2016, 
Aktenzeichen 222002561860 SB112, wird
gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)
in Verbindung mit § 4 der Verordnung
über die öffentliche Bekanntmachung von
kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO)
vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der
jeweils geltenden Fassung durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 
Bürger- und Ordnungsamt, Von-der-Mark-
Str. 36 (DU-Meiderich), 47049 Duisburg,
Zimmer 412, am Mo., Mi., Do. 8-12 und
14-16 Uhr, sowie Di. und Fr. 8-12 Uhr zur
Abholung bereit. Es gilt zwei Wochen
nach dieser Bekanntmachung als zuge-
stellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 5. April 2017 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Krause

Auskunft erteilt:
Herr Schlieben
Tel.-Nr.: 0203 283-2678

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Widerspruchsbescheid vom 01.02.2017 

Steuerpflichtige: 
Firma Galaxy-Bau GmbH
Buchungsstelle: 935-0-948-0
Vertragsgegenstand: 232 000 385 183
Bisherige Anschrift: Mercatorstraße 2,
47051 Duisburg

Hiermit wird der vorstehend bezeichnete
Empfänger benachrichtigt, dass der 
genannte Bescheid

- nicht zugestellt werden konnte, weil
der derzeitige Aufenthaltsort und der
des gesetzlichen Vertreters nicht zu 
ermitteln war,

- beim Amt für Rechnungswesen und
Steuern Duisburg, Sonnenwall 85,
47051 Duisburg, Zimmer 707, werk-
tags, außer sonnabends, in der Zeit
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Aus-
händigung bereitliegt,

- als zugestellt gilt, wenn seit der Ver-
öffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass
durch die Zustellung durch öffentliche
Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden können, nach deren
Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW 
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der 
jeweils geltenden Fassung.

Duisburg, den 7. April 2017 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Mareczek

Auskunft erteilt:
Frau Bona
Tel.-Nr.: 0203 283-5282

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Der an Herrn Vasile Neagu, zuletzt wohn-
haft Grabenstr. 136, 47057 Duisburg, 
gerichtete Bußgeldbescheid vom
07.04.2017, Aktenzeichen
222002738655 SB122, wird gemäß 
§§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz - LZG
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)
in Verbindung mit § 4 der Verordnung
über die öffentliche Bekanntmachung von
kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO)
vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der
jeweils geltenden Fassung durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 
Bürger- und Ordnungsamt, Von-der-Mark-
Str. 36 (DU-Meiderich), 47049 Duisburg,
Zimmer 408, am Mo., Mi., Do. 8-12 und
14-16 Uhr, sowie Di. und Fr. 8-12 Uhr zur
Abholung bereit. Es gilt zwei Wochen
nach dieser Bekanntmachung als zuge-
stellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 10. April 2017

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Krause

Auskunft erteilt:
Herr Krause
Tel.-Nr.: 0203 283-5898
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Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Die an Frau Cerasela Alexandru, zuletzt
wohnhaft Weseler Str. 151, 47169 Duis-
burg, gerichtete Mitteilung vom
12.04.2017, Aktenzeichen 
50-32-3/00237, wird gemäß den §§ 1
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW 
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der 
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt der Adressatin nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim Amt
für Soziales und Wohnen der Stadt 
Duisburg, Wohngeldstelle West, 
Schwanenstr. 5 – 7, 47051 Duisburg, 
Zimmer 102, montags, dienstags, 
mittwochs und freitags in der Zeit von
8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändigung
bereit. Es gilt als zugestellt, wenn seit der
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 12. April 2017

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Schütz

Auskunft erteilt: 
Frau Schütz
Tel.-Nr.: 0203 283-3672

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Der an Herrn Mariusz Nowak, zuletzt
wohnhaft Zgierska 68/3, 
PL-99-100 LECZYCA, gerichtete Bußgeld-
bescheid vom 13.02.2017, Aktenzeichen
223100310143 SB110, wird gemäß 
§§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz - LZG
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)
in Verbindung mit § 4 der Verordnung
über die öffentliche Bekanntmachung von
kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO)
vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der
jeweils geltenden Fassung durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 
Bürger- und Ordnungsamt, Von-der-Mark-
Str. 36 (DU-Meiderich), 47049 Duisburg,
Zimmer 412, am Mo., Mi., Do. 8-12 und
14-16 Uhr, sowie Di. und Fr. 8-12 Uhr zur
Abholung bereit. Es gilt zwei Wochen
nach dieser Bekanntmachung als zuge-
stellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 12. April 2017 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Krause

Auskunft erteilt:
Herr Schlieben
Tel.-Nr.: 0203 283-6769

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Herrn Lotfi Ali, zuletzt wohnhaft:
unbekannt, gerichtete Ordnungsverfü-
gung vom 13.04.2017, Aktenzeichen 
32-31-3 La AW 11/17, wird gemäß 
§§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in Ver-
bindung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht (BekanntmVO) vom
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der 
jeweils geltenden Fassung durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 
Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße 
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 241
werktags, außer samstags, in der Zeit von 
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser
Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 19. April 2017 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Lottkus

Auskunft erteilt:
Frau Lange
Tel.-Nr.: 0203 283- 3165
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Amtliche Bekanntmachung über die
öffentliche Anerkennung als Träger
der freien Jugendhilfe

Mit Bescheid vom 07.04.2017 wurde die
„ Zukunftsorientierte Kinderbetreuung
ZOK gGmbH “ als Träger der freien 
Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII/KJHG
befristet auf ein Jahr öffentlich anerkannt.

Duisburg, den 7. April 2017

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Köpcke
Stellv. Leiter des Jugendamtes

Auskunft erteilt:
Herr Raschdorf
Tel.-Nr.: 0203 283-2370

Amtliche Bekanntmachung über die
öffentliche Anerkennung als Träger
der freien Jugendhilfe

Mit Bescheid vom 07.04.2017 wurde der
Verein „Hochfelder Integration, Kultur-
und Bildungszentrum e.V.“ als Träger der
freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB
VIII/KJHG unbefristet öffentlich anerkannt.

Duisburg, den 7. April 2017

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Köpcke
Stellv. Leiter des Jugendamtes

Auskunft erteilt:
Herr Raschdorf
Tel.-Nr.: 0203 283-2370

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Die Sparkassenbücher Nr. 3201873266,
3201873290 der Sparkasse Duisburg 
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 29. März 2017 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll 
das Sparkassenbuch Nr. 3209132459 
(alt 109132456) der Sparkasse Duisburg
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 29. März 2017 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3219058397 
(alt 119058394) der Sparkasse Duisburg
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 29. März 2017 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll 
das Sparkassenbuch Nr. 3222089272 
(alt 122089279) der Sparkasse Duisburg
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 29. März 2017 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3223066659 
(alt 123066656) der Sparkasse Duisburg
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 29. März 2017 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3226074643 
(alt 126074640) der Sparkasse Duisburg
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 29. März 2017 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3202661595,
3202661629, 3264067574 
(alt 164067571) der Sparkasse Duisburg
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 30. März 2017 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3231036645 
(alt 131036642) der Sparkasse Duisburg
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 30. März 2017 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll 
das Sparkassenbuch Nr. 3200307282 
(alt 100307289) der Sparkasse Duisburg
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 31. März 2017

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Auf Veranlassung des Gläubigers soll 
das Sparkassenbuch Nr. 3222005591 
(alt 122005598) der Sparkasse Duisburg
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 5. April 2017 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll 
das Sparkassenbuch Nr. 3221078474 
(alt 121078471) der Sparkasse Duisburg
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 7. April 2017

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll 
das Sparkassenbuch Nr. 3266017353 
(alt 166017350) der Sparkasse Duisburg
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 10. April 2017 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll 
das Sparkassenbuch Nr. 3758744456 
(alt 28744456) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 10. April 2017 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen
die Sparkassenbücher Nr. 3224063473 
(alt 124063470), 4224079071 
(alt 124079070) der Sparkasse Duisburg
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber
der Sparkassenbücher wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung der Sparkassenbücher
anzumelden, da andernfalls die Spar-
kassenbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 11. April 2017 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll 
das Sparkassenbuch Nr. 3202766212 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassen-
buches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden,
da andernfalls das Sparkassenbuch für
kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 13. April 2017 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bekanntmachung des Erörterungster-
mins im Planfeststellungsverfahren für
die Errichtung und den Betrieb einer
Fernwärmeleitung (Rohrleitungsan-
lage zum Transport von Dampf und
Warmwasser) im Gebiet der Städte
Bottrop, Oberhausen und Duisburg

Die Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr GmbH
(FWSRR), nachfolgend Antragstellerin, hat
am 06.09.2016 bei der Bezirksregierung
Düsseldorf einen Antrag auf Erteilung ei-
nes Planfeststellungsbeschlusses gestellt.

Der Erörterungstermin in diesem Verfah-
ren findet statt am 
Mittwoch, dem 17.05.2017
um 10:00 Uhr (Einlass ab 9:00 Uhr)
im LVR-Industriemuseum 
„Zinkfabrik Altenberg“
Hansastraße 20
46049 Oberhausen.

Erforderlichenfalls wird der Termin an 
Folgetagen am selben Ort ab 10.00 Uhr
(Einlass ab 9.00 Uhr) fortgesetzt.

Der Termin dient dazu, die rechtzeitig 
gegen das Vorhaben erhobenen Einwen-
dungen sowie die Stellungnahmen der Be-
hörden zu dem Vorhaben mit der Antrag-
stellerin, den Behörden, den Personen, die
Einwendungen erhoben haben sowie den
übrigen Betroffenen zu erörtern.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
Teilnahmeberechtigt sind alle Einwenderin-
nen und Einwender sowie Betroffene, ihre
gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter,
Bevollmächtigten und Beistände. Zur Kon-
trolle der Teilnahmeberechtigung wird 
eine Eingangskontrolle durchgeführt. 
Hierbei ist ein amtlicher Lichtbildausweis 
(z. B. Personalausweis, Reisepass, Führer-
schein) vorzulegen. Die Vertretung durch
eine Bevollmächtigte oder einen Bevoll-
mächtigten ist möglich. Diese Person hat
ihre Bevollmächtigung durch eine schrift-
liche Vollmacht und die Vorlage eines
amtlichen Lichtbildausweises (z. B. Perso-
nalausweis, Reisepass, Führerschein) nach-
zuweisen und die Vollmacht zu den Akten
der Anhörungsbehörde zu geben.
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Ich weise darauf hin, dass bei Ausbleiben
einer oder eines Beteiligten in dem Erörte-
rungstermin auch ohne sie oder ihn ver-
handelt werden kann und dass das Anhö-
rungsverfahren mit Schluss der Erörterung
beendet ist. 

Durch Teilnahme am Erörterungstermin
oder Vertreterbestellung entstehende 
Kosten werden nicht erstattet.

Düsseldorf, den 20. April 2017

Bezirksregierung Düsseldorf
- 54.08.04.50-1 -
Im Auftrag

gez. Annemarie Schmidt

Auskunft erteilt:
Herr Laps
Tel.-Nr.: 0203 283-4341

Kartierungen des Geologischen 
Dienstes NRW

Der Geologische Dienst Nordrhein-West-
falen in Krefeld - ein Landesbetrieb im 
Geschäftsbereich des Ministeriums für
Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand
und Handwerk NRW - wird Arbeiten für
die geowissenschaftliche Landesauf-
nahme durchführen.

Zeitraum
April – Dezember 2017

Kreis
Duisburg

Stadt/Gemeinde/Kreis
Duisburg

Die mit den Untersuchungen Beauftragten
sind auf Grund des § 2 des Lagerstätten-
gesetzes vom 04.12.1934 (RGBl. S. 1223)
in der Fassung vom 10. November 2001
(BGBl. S. 2992) auch ohne vorherige 
Anmeldung berechtigt zum Betreten von
Grundstücken, zur Vornahme von Unter-
suchungsarbeiten sowie zum Zutritt zu 
Erdaufschlüssen wie Aufgrabungen, 
Abgrabungen und Steinbrüchen. Sie legiti-
mieren sich hierbei durch Dienstausweise.

Diese geologische Bestandsaufnahme des
Untergrundes ist Teil landesweiter Unter-
suchungen. Die gewonnenen Daten 
werden ausgewertet und in die Fachinfor-
mationssysteme Geologische Karte,
Hydrogeologische Karte und Rohstoffgeo-
logische Karte eingearbeitet. Sie stehen als
Grundlageninformation für zukünftige 
Planungen zur Verfügung und geben Aus-
kunft über den Aufbau, die Zusammenset-
zung, die Eigenschaften und das Verhalten
des Untergrundes.

Im Rahmen der Kartierarbeiten sind kleine
Handbohrungen notwendig. In Ausnah-
mefällen müssen Sondierbohrungen bis zu
30 m Tiefe durchgeführt werden. Wenn
Privatgrundstücke für diese Sondierboh-
rungen in Anspruch genommen werden
sollen, werden die Eigentümer rechtzeitig
informiert. Dabei wird auf privatwirt-
schaftliche Belange und die derzeitige
Nutzung der Grundstücke Rücksicht 
genommen. Etwaige durch die Inan-
spruchnahme entstehende Schäden 
werden nach den allgemeinen gesetz-
lichen Bestimmungen ersetzt.

Es wird gebeten, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Geologischen Dienstes
NRW bei der Erledigung ihrer Arbeiten 
im Dienste der Allgemeinheit zu unterstüt-
zen.

Krefeld, den 10. April 2017 

Geologischer Dienst NRW in Krefeld
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